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Einleitung 

"Unsere Pflichten, das sind die Rechte anderer auf uns.'" 

Es ist die Aufgabe der Rechtsordnung schlechthin, Vorkehrungen für ein 
geregeltes Zusammenleben der Menschen in der Gemeinschaft zu treffen? Das 
Strafrecht übernimmt dabei "den Schutz der für das Zusammenleben besonders 
wichtig gehaltenen Rechtsgüter.,,3 Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu 
können, sind die "Inhaber staatlicher Rollen mit Staatsgewalt auszustatten";4 
sie müssen Rechte gegenüber den Menschen haben. Der demokratisch legiti-
mierte Straf anspruch ist ein wesentlicher Aspekt dieser Staatsgewalt. Zu dessen 
Durchsetzung bedarf der Staat unter anderem des Rechts, einen Menschen zu 
einer Zeugenaussage vor dem Strafgericht zu verpflichten. Ein Recht, das den 
Vätern der Strafprozeßordnung so geläufig war, daß sie auf eine ausdrückliche 
gesetzliche Normierung verzichteten. Sie setzten die Zeugenpflicht als selbst-
verständlich für alle Bürger5 - unabhängig von deren Alter - voraus und regel-
ten nur die Ausnahmetatbestände und die Folgen einer unberechtigten Weige-
rung. Sie sind jedoch auch deshalb von einem Grundsatz der Zeugenpflicht 
ausgegangen, weil sie sich über die Problematik minderjähriger Zeugen keine 
Gedanken gemacht hatten.6 

Doch hat der Staat tatsächlich entsprechende Rechte gegenüber Minderjäh-
rigen? Der Zeuge nimmt als das praktisch wichtigste Beweismittel eine zentrale 
Stellung im Strafverfahren ein. Die Möglichkeiten justizfOrmiger Sachaufklä-
rung beruhen im wesentlichen auf dem Zeugenbeweis. 7 Heute erscheint es den-
noch zweifelhaft, ob Zeugen in den Gerichtssaal gerufen werden dürfen, die 
auf grund ihres Alters besonders schützenswert und deshalb in Art. 6 GG unter 
die besondere Obhut des Staates gestellt sind. 

, Nietzsehe, Morgenröte (Aphorismus 112), S. 100. 
2 Maurach / Zipf, AT 1, § 2, Rdnr. 11. 
3 Maurach / Zipf, AT 1, § 2, Rdnr. 11. 
4 Zippelius, Staatslehre, S. 54 f. 
5 Der Begriff des Bürgers ist an dieser Stelle insofern etwas mißverständlich, als die 

Zeugenpflicht nicht auf deutsche Staatsbürger beschränkt ist; vgl. 3. Kap. B. 
6 So auch Nelles, Persönlichkeitsrechte, S. 211, 219. 
7 BVerfGE 38, 105,116. 
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Dem Thema Zeugenschutz, vor allem dem minderjähriger Zeugen, widmete 
sich in jüngerer Zeit eine Vielzahl von Autoren.8 Rieß sprach in diesem Zu-
sammenhang von einer "fast nicht mehr überschaubaren Schrifttumsflut. ,,9 Ge-
meinsam ist fast allen Arbeiten, daß sie von der Prämisse ausgehen, daß Min-
derjährige tatsächlich Zeugen in einem Stratprozeß sind. Während ein Großteil 
der Veröffentlichungen, der sich mit minderjährigen Zeugen auseinandersetzt, 
somit allein auf Probleme des Zeugenschutzes abstellt, beschäftigt sich diese 
Arbeit mit den Zeugenpflichten von Minderjährigen in der Hauptverhandlung 
und untersucht vorab, ob eine derartige Pflicht überhaupt zur Entstehung ge-
langt. 

Unter dem Begriff des minderjährigen Zeugen werden junge Menschen im 
Alter unter 18 Jahren verstanden. Der hier zugrundegelegte Begriff der Minder-
jährigkeit entspricht dem des § 2 BGB, wonach die Volljährigkeit mit der 
Vollendung des 18. Lebensjahres eintritt. 1O Teilweise ist eine weitere Untertei-
lung der Zeugen hinsichtlich ihres Alters notwendig, und zwar in die bei den 
Gruppen der bis 13 und der ab 14 Jahre alten Zeugen. Diese Zäsur bietet sich in 
Anlehnung an § 19 StGB und § 1 Abs. 2 JGG - Beginn der Strafmündigkeit 
mit 14 Jahren - an. 

Diese Arbeit befaßt sich nicht speziell mit dem minderjährigen Opferzeu-
gen, sondern stellt allgemein den Minderjährigen als Zeugen in den Mittelpunkt 
der Untersuchung. Wenn bei minderjährigen Zeugen zwar der Bezug zum sexu-
ellen Mißbrauch (§§ 174 ff. StGB) schnell hergestellt ist, so ist doch der Min-
derjährige, der zuHillig einen Verkehrsunfall beobachtet hat, ebenfalls Zeuge. 
Erstgenannte Fälle sind allerdings diejenigen, die ein großes Konfliktpotential 
in sich bergen. Das Spannungsfeld zwischen Wahrheitsfindung, Glaubwürdig-

8 Vgl. Albrecht, Schutz; Brunkow, Minderjährige; Busse I Volbert I Steiler, Bela-
stungserleben; Gunder, Umgang; Marquardt I Lossen, Sexuell mißbrauchte Kinder; 
Mildenberger, Schutz; Schmoll, Videovernehmung; Stumpf, Opferschutz; Vol-
bert I Pieters, Situation. Manche Veröffentlichungen nähern sich dem Thema anhand ei-
ner wissenschaftlich fragwürdigen Schilderung von Einzelschicksalen. Allerdings kann 
die neutrale Auswertung von Gerichtsprotokollen hilfreich sein, um nachvollziehen und 
einschätzen zu können, welchen tatsächlichen Belastungen die Minderjährigen vor Ge-
richt ausgesetzt sind; vgl. Kirchhoff, Band I und Band 2 und Fastie, Zeuginnen, S. 25, 
39, 63, 78 ff., 105. 

9 Rieß, Opferschutz, S. 113, 115. 
IO Vgl. Findeisen, Zeuge, S. 19. Das Strafrecht geht ebenfalls von diesem Begriff der 

Minderjährigkeit auS. Als Beispiel wäre die Vorschrift des § 235 StGB anzufiihren, die 
die Entziehung Minderjähriger von ihren sorge berechtigten Eltern unter Strafe stellt. 
Minderjährig ist gemäß § 235 Abs. I Nr. I StGB "eine Person unter achtzehn Jahren". 
Der willkürlich gesetzte Beginn der Volljährigkeit, der gleichzeitig das Ende der Min-
derjährigkeit bedeutet, ist auch verfassungsmäßig anerkannt: Art. 12 a Abs. I GG er-
laubt, daß Männer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr zur Wehrpflicht herangezogen 
werden können. 
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keit, Elternrechten und Zeugenschutz ist bei den jungen Opferzeugen besonders 
ausgeprägt. Zudem ist gerade bei minderjährigen Opfern umstritten, ob sie ei-
ner instrumentalisierten Rolle als Zeugen tatsächlich gerecht werden können. I I 

Der Gang der Untersuchung wird sein, erst die Zeugenpflicht Minderjähri-
ger im Grundsatz zu erörtern und im Anschluß die Zeugenpflichten im einzel-
nen darzustellen. Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet im ersten Kapi-
tel die Bedeutung minderjähriger Zeugen für das Strafverfahren und deren ak-
tuelle Situation. Ein Überblick zur Geschichte minderjähriger Zeugen soll im 
Anschluß das Bild vervollständigen. Im zweiten Kapitel wird der Zeugenbe-
weis, unabhängig von dem Alter der Beweisperson, dargestellt. Diese Ausfüh-
rungen sollen die rechtliche Einordnung des Zeugenbeweises in den geschlos-
senen Kreis der Beweismittel der Strafprozeßordnung verdeutlichen. Der Zeu-
genbeweis soll im direkten Zusammenspiel mit den anderen Beweismitteln er-
örtert, insbesondere von diesen abgegrenzt werden. Es schließen sich einige 
knappe Überlegungen zum Zeugenschutz und den Zeugenrechten an, die in ei-
ner Arbeit, die sich mit den Zeugenpflichten beschäftigt, dennoch zu berück-
sichtigen sind, da sie maßgeblich zur Bestimmung der einzelnen Pflichten her-
angezogen werden müssen. Sogar mehr als beim erwachsenen Zeugen sind die 
Pflichten in engem Bezug mit den Rechten zu erörtern: Der Minderjährige soll 
zu einer selbstverantwortlichen Persönlichkeit erst noch reifen 12 und muß hier-
bei in allen Lebenslagen tunliehst unterstützt werden. Der genaue Umfang ein-
zelner Pflichten, die Kindern und Jugendlichen auferlegt werden dürfen, läßt 
sich oft nur vor dem Hintergrund möglicher Schutzmaßnahmen bestimmen. 
Abschließend wird der Beweiswert der Zeugenaussage diskutiert, um den Stel-
lenwert des minderjährigen Zeugen in der Hauptverhandlung besser beurteilen 
zu können. 

Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht die Rechtsgrundlage der Zeugen-
pflicht von Minderjährigen. Eingangs ist zu klären, welche Argumente gegen 
eine Zeugenpflicht im Grundsatz sprechen. Die Überlegung nach der Zeugen-
pflicht von Kindern und Jugendlichen wird überraschenderweise oft gar nicht 
angestellt. 13 Überraschend deshalb, weil mit der Beantwortung dieser Frage die 
entscheidende Weichenstellung für den weiteren strafprozessualen Umgang mit 
diesen Zeugen verbunden ist. Scheiden Minderjährige als Zeugen aus, wären 
viele Erwägungen zum Zeugenschutz strenggenommen überflüssig. Im Mittel-
punkt der meisten Stellungnahmen steht von vornherein der Ruf nach einer 
möglichst schonenden Behandlung der minderjährigen Zeugen. Um Bela-

11 Zum Stichwort "Instrumentalisierung des Opfers" hilfreich Baurmann, Sexualität, 
S. SOl ff. 

12 Maunz-Dürig, GG, Art. 6, Rdnr. 25 g. 
13 Dies kritisierte mit als erste Nelles, Persönlichkeitsrecht, S. 211,212. 


